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Bienenstich - BAG 17. Mai 1984 
 

2 AZR 3/83, NZA 1985, 91  
Auch die rechtswidrige und schuldhafte Entwendung einer im Eigentum 
des Arbeitgebers stehenden Sache von geringem Wert durch den 
Arbeitnehmer ist an sich geeignet, einen wichtigen Grund zur 
außerordentlichen Kündigung abzugeben. Ob ein solches Verhalten 
ausreicht, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen, hängt von 
der unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls 
vorzunehmenden Interessenabwägung ab (Bestätigung des 
Senatsurteils vom 24. März 1958 - 2 AZR 587/55 = AP Nr 5 zu § 626 
BGB Verdacht strafbarer Handlung).  
Instanzentscheidungen mit gleicher Ansicht zur Entwendung 
geringwertiger Sachen: LArbG Düsseldorf Urteil vom 6.11.1973 11 Sa 
561/73 = DB 1974, 928: Entwendung von 1,-- DM aus einem Kunden-Kfz 
durch einen Auszubildenden; LArbG Düsseldorf Urteil vom 13.1.1976 11 
Sa 845/75 = DB 1976, 680: Entnahme von 20,-- DM durch eine 
Kassiererin; LArbG Düsseldorf Urteil vom 23.2.1981 20 Sa 1539/80 = 
nicht veröffentlicht: Entwendung von 2 kleinen Sektflaschen zum Preis 
von je 4,98 DM; LArbG Hamm Urteil vom 21.1.1981 14 Sa 1066/80 = 
nicht veröffentlicht: der "mehr als dringende Verdacht gegenüber einer 
Ersten Verkäuferin der Beklagten, nach Eintippen eines geringeren als 
des tatsächlichen Verkaufspreises 4,-- DM entwendet zu haben; LArbG 
Hamm Urteil vom 17.3.1977 8 Sa 1348/76 = BB 1977, 849: Einmalige 
Entwendung von einigen Zigaretten aus einer für Besucher des 
Arbeitgebers bestimmten Zigarettendose (das LArbG hielt den 
vorstehenden Fall für nicht absolut ungeeignet, eine fristlose Kündigung 
zu rechtfertigen). 
 
 
 
Sie haben Fragen oder wollen einen Termin vereinbaren? Rufen Sie 

uns an unter: 02841 - 88 04 999. 
 


